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. (MAls vorspringende Teile, Kanten und zusatzliche Vorrichtungen, die bei Verkehrsunfallen schwere korperliche

Verletzungen erwarten lassen (8 4 Abs. 2 dritter und vierter Satz des Kraftfahrgesetzes 1967), gelten solche, durch
die die Gefahr schwerer Verletzungen oder der Grad von schweren Verletzungen erhéht wird. Die vorstehenden
AuBenkanten bei Fahrzeugen der Klasse M1 missen den Anforderungen der Anhdnge der Richtlinie 74/483/EWG,
ABI. Nr. L 266 vom 2. Oktober 1974, S 4, in der Fassung der Richtlinie 2007/15/EG, ABI. Nr. L 75 vom 15. Marz
2007, S 21, entsprechen.

. (1a)Die vorstehenden Aul3enkanten von zweiradrigen oder dreiradrigen Kraftfahrzeugen muissen den

Anforderungen des Kapitels 3 der Richtlinie 97/24/EWG, ABI. Nr. L 226 vom 18. August 1997, in der Fassung der
Richtlinie 2006/27/EG, ABI. Nr. L 66 vom 8. Marz 2006, S 7, entsprechen. Bei dreirddrigen Kraftfahrzeugen mit
Aufbau, die zur Personenbeférderung bestimmt sind, missen die vorstehenden AuBenkanten den Anhangen der
Richtlinie 74/483/EWG Uber die vorstehenden AulRenkanten bei Kraftfahrzeugen der Klasse M1 entsprechen.
(2)Teile, Kanten und zusatzliche Vorrichtungen gelten als vermeidbar, wenn sie ohne Beeintrachtigung der im
Rahmen der Zweckbestimmung des Fahrzeuges liegenden Verwendbarkeit entfallen kénnen.

(3)Die im 8 4 Abs. 2 vierter Satz des Kraftfahrgesetzes 1967 angefuihrten Schutzvorrichtungen mussen
widerstandsfahig und so ausgebildet und angebracht sein, dal3 sie, gegebenenfalls zusammen mit den durch sie
abzudeckenden Teilen, so abgerundet sind, dal3 der Radius der Abrundung wenigstens 10 v. H. des Mal3es, um
das sie vorspringen, mindestens jedoch 2'5 mm betragt. Unvermeidbare Teile und zusatzliche Vorrichtungen,
deren Kanten oder Spitzen so abgerundet sind, dal3 der Radius der Abrundung wenigstens 10 v. H. des Mal3es,
um das sie vorspringen, mindestens jedoch 2'5 mm betrdgt, mussen nicht abgedeckt sein.

(4)Vorspringende Teile, Kanten und zusatzliche Vorrichtungen aulen am Fahrzeug, die bei Verkehrsunfallen
schwere korperliche Verletzungen erwarten lassen und die nur unter schwerer Beeintrachtigung der
Verwendbarkeit des Fahrzeuges im Rahmen seiner Zweckbestimmung abgedeckt (Abs. 3 erster Satz) werden
kénnen, mussen, wenn dies zur Ermdglichung des richtigen Abschatzens der Breite oder Lange des Fahrzeuges
durch andere StraBenbenutzer erforderlich ist, durch auffallige Farbe gekennzeichnet sein und an ihren
auBersten Punkten je eine Leuchte aufweisen, mit der diese Punkte anderen StraBenbenitzern nach vorne durch
weil3es oder gelbes und nach hinten durch rotes Licht erkennbar gemacht werden kénnen. Landwirtschaftliche
Fahrzeuge mit einer Bauartgeschwindigkeit von nicht mehr als 30 km/h dirfen jedoch an Stelle dieser Leuchten
Rickstrahler aufweisen, die dem § 16 Abs. 1 und 2 entsprechen.

(4a)Die vorstehenden AuRBenkanten vor der Fihrerhausriickwand von Kraftfahrzeugen der Klasse N missen den
Anhangen zur Richtlinie 92/114/EWG, ABI. Nr. L 409 vom 31. 12. 1992, S 154, entsprechen.

. (5)Teile und Vorrichtungen, die den Ubrigen duBersten Rand des Fahrzeuges nach vorne oder nach hinten um

mehr als 1 m Uberragen, miussen gemal § 59 Abs. 1 gekennzeichnet sein.
(6)Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 gelten nicht fur Teile, Kanten, Spitzen und zusétzliche Vorrichtungen, die
1. a)auBen am Fahrzeug angebracht sind und mindestens 190 cm Uber der Fahrbahn liegen oder
2. b)innen am Fahrzeug in R&umen angebracht sind, die nicht fir den Lenker oder zur Beférderung von
Personen bestimmt sind.

. (7)Die Frontpartie von Fahrzeugen der Klasse M1 mit einer zuldssigen Gesamtmasse von nicht mehr als 2 500 kg

und von Fahrzeugen der Klasse M1 abgeleiteten Fahrzeugen der Klasse N1 mit einer zuldssigen Gesamtmasse
von nicht mehr als 2 500 kg muss so gestaltet sein, dass sie den Anforderungen des Anhangs | der Richtlinie
2003/102/EG zum Schutz von Fufigangern und anderen ungeschitzten Verkehrsteilnehmern vor und bei
Kollisionen mit Kraftfahrzeugen und zur Anderung der Richtlinie 70/156/EWG, ABI. Nr. L 321 vom 6. Dezember
2003, S 15 entspricht.

(8)Frontschutzsysteme sind selbststéandige Strukturen, wie zB Rammschutzbulgel, oder zusatzliche Stol3fanger, die
die AuBenflache des Fahrzeuges Uber und/oder unter dem als Originalteil angebrachten StoRfanger bei einem
ZusammenstoR mit einem Gegenstand vor Beschadigungen schiitzen sollen. Strukturen mit einer Héchstmasse
von weniger als 0,5 kg, die nur zum Schutz der Scheinwerfer bestimmt sind, fallen nicht unter diese
Begriffsbestimmung. Frontschutzsysteme von Fahrzeugen der Klasse M1 mit einer zuldssigen Gesamtmasse von
nicht mehr als 3 500 kg und N1 mussen der Richtlinie 2005/66/EG Uber die Verwendung von
Frontschutzsystemen, ABI. Nr. L 309 vom 25. November 2005, S 37, entsprechen.


https://www.jusline.at/gesetz/kdv_1967/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/kdv_1967/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/kdv_1967/paragraf/16
https://www.jusline.at/gesetz/kdv_1967/paragraf/59

In Kraft seit 05.04.2008 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 1a KDV 1967 Vorspringende Teile, Kanten und zusätzliche Vorrichtungen
	KDV 1967 - Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967


